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Auswirkung der Bationsktasuaaigem

Mo bereits in der $&gespre ®se verlaubbart wur<öto f hat der
Alliiert # Kontrollrat für Österreich nit Wirkung vom 1 BoHoxz 194 b
' — ^atlomssltso für die Kebonsslttels nt eil tmgen herafegg se tzt 9 and
« ** wtardea für Schwerarbeiter 2?G0 laXorien pro fag 9 für Arbeiter
1S>C^ für Angestellte 14f>ö 0 für Bojaa&l Verbraucher 1200 und für Kinder
•skr 12 . *?ataoa Ms sa 1300  Kalorien bostiurto.

Me Xftrsang wiikt sieb hauptsächlichst bei Brot m& kotb aas,
M # ooofceräat .innen in Brot betragen nunmehr für Hormalverbraneher
® ~ stallte 2100 g * für Schwerarbeiter sowifc für werdende and
itiliende Mütter 4200 g and für Arbeiter 2800 g $ die Brotrationen
ui ' linder bis sa 12 Fakten bleiben »anverindert ® Bis zur endgültigen

fisttegnng der neuen Bationssätse in den einseinen Bobonsnitteln
,aS 4it tber die  Brotkfcsöag hinausgefcond * Verminderung des Kalo«
?i«nanspruche3 aat Kosten von Fett vorgenommen werden « Die Heafesfe¬

ietsang der Hationen wird anläßlich der Übernahme der Versorgung
^ %b. di © . ÖBBHA ab 1 » April 1946 erfolgen»

Ia der gekünsten Zvfceilungssätze haben die Alliierten
^ AU foaiie  ▼ « 17 . Ms 23 . Hrs 1946 sur Verteilung in AXt~«ien
folgend* .Lebensmittel frei gegeben*

*)  Auf die Br0tk arten 0

” 8 ßrot «ingelös -to Auf den Abschnitt t/11 erhalten Kinder von
Jahre 600 g Brot oder 450 g Mehl , die Verbraucher Über 12 Jah-

* ;,’°0 * Brot <* ** 225 $ Bohl « Auf Abschnitt 3/11 für Kinder von 6
‘U 12 *srüen 500 g Brot , auf die Absehaitt * 3/11 und 4/II für
•rtraucher über 12 Jahre je 300 g Brot abgegeben.

, ® Ie Kfsiaabschnibte au 50 g *; «»b. Jenen je 16 -»an- -Verb rauch-
* m .c*r - toste -vorgesehen sind , sollen gar Ergänzung der Großabschnitt
'•hteadet werden, ua beim Broteinkauf die bisher üblichen Gewichtsein-
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gaffet ® Alle Verbraucher über 12 Jahre erhalte » auf Abschnitt 1Q3/H
der Brotkart # 40 g Brsatfckaffee und auf 102/N 60 g gebrannten
Bohnenkaffee ®

h) Aut die , Ikarfeen 0

fagajsener Fleis ehBpeQk» Für alle Verbraucher über 3 Jahre BO g auf
Abschnitt und *o *• AWVm * tr w # Abschnitte mit dem Aufdruck
. Dsciuutt and 50 g * an Abschnitt W 4 ® «S¥ . » dürfen nicht eingelöst

jgtto Auf Abschnitt 17 erhalten Kinder bis sif '5 Jahren 100 g*
Kinder von 3 bis 6 Jahre 110 g * Kinder von 6 bis 12 Jahre 70 g
und die übrigen Verbraucher von 12 Jahren aufwärts 40 g Fett*
all # Verbraucher über 3 Jahr # erhalten außerdem JO g Fett auf
Abschnitt 1 3 ® Kein Anspruch auf eine bestimmte Fettart © Ab-
schnitt © mit dem Aufdruck "8Vn dürfen nicht eingelöst werden®

Auf Abschnitt 19 erhalten Kinder bis za  3 Jahren
110 g 9 Kinder von 3 bis 6 Jahre 1J0 g 9 Kinder von 6 bis 12 Jahre
200 g und die übrigen Verbraucher von 12 Jahren aufwärts : 60 g
Hülsenfrüchtej alle : Verbraucher ab 3 Jahr « erhalten außerdem
150 g auf Abschnitt W 6 0

feooken »! 0 Kinder bis za ‘5 Jahren erhalten 160 g auf Abschnitt 18*
Kinuec von 3 bis 6 Jahre IbO g auf Abschnitt 21 ; die Verbraucher
von 12 Jahren aufwärts erhalten 60 g $*eek @nei auf Abschnitt 21®

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren erfolgt keine Zuteilung
*nm trockene ! * weil der Kalorienanspruah durch Zuteilung der
übrigen hebensmittel erfüllt werden kann 0

-iü^ gasilQhpulver 0 Als Kartoff e 1 e r satz erhalten alle Verbraucher von
3 Jahren aufwärts 2 .50 g Trockenmllchpulver auf Abschnitt 20 o Die
Abgabe erfolgt durch jene Kleinhändler * bei denen der Ra^onie«
rungsabschnitt für Öl * Margarine usw 0 abgegeben wurde®

Alle . Verbraucher erhalten 200 g Salss auf Abschnitt 32 0

o ) Auf _ die .Ĵchkarten®

'llsl ® Kinder bis za  18 Monaten 3/4 Liter Frischmilch * von
V: '‘ Monâ en bis  3 Jahre 1/2 Liter Frischmilch und 1/4 Liter gelöste
Ixockenmilch mit Kakao ^ asata * von 3 bis 12 Jahren 1/2 Liter g© ~
l6ßte  Trockenmilch täglich ® Die Verbraucher über ?0 Jahre erhalten
i’ecen den Zuteilungen für Äo .rmalverbraucher keine  Milch mehr®

o Ö



"Kathaus - Korresp ondenz 1* Blatt 346l7 .Mar2i 1946

d ) Auf .die Zuaatzkarten.

S, Au zusätzliche Brotanspruch für Schwerarbeiter sowie für werdende
asd stillende Mütter mit 2100 g und für Arbeiter mit 700 g wird
durch Einlösung der Brotabschnitte laut Aufdruck erfüllt » ' ®

eine Dose erhalten Schwerarbeiter auf Abschnitt
S lü y Arbeiter auf A 10 und werdende und stillende Mütter auf M 6 0

h Schwerarbeiter erhalten 170  g auf Abschnitt S 9 , Arbeiter 40 g
aif A 9 9 Angestellte 100 g auf B 6 * werdende und stillende Mütter
1 /ö g auf M 5 * Kein Anspruch auf eine bestimmte Fettart « Die gerin-
■gare Fettzulage für Arbeiter wird kalorienmäßig : durch andere Lebens-
«Ittel ausgeglichen«

|en 6r ft Arbeiter erhalten 120  g auf Abschnitt A 14 , Angestellte 50 g
auf Abschnitt B 7 »

^hte * Schwerarbeiter erhalten 750 g auf Abschnitt S 12 , Arbeiter
ISO g auf A 12 , Angestellte 150 g auf B $ und werdende und stillen^
ds Mütter 500 g auf M 8*

^ Schwerarbeiter sowie werdende und stillende Mütter ? 0 g auf &b*
schnitt S 11 bezw 0 M 7 , Arbeiter 35 g auf Abschnitt A 11*

lÖläh . Für den Ausfall der Kartoffelzulage erhalten Schwerarbeiter
Arbeiter 130 g Trockenmilchpulver auf Abschnitt S 13 besw « A 13 ,

Ba3 Mi Tchpulver ist bei jenem Kleinhändler zu beziehen , bei dem
iie Trockenmilch auf die Normalkarte bezogen wird»

^erdende und etillende Mütter 1/2  Liter gelöste Irockexalleh.
täglich « ( ‘

Aufrufe für Neu- Wien , • a -

a ) Auf die Brotkarten «

i -fefeii * Me Brotverteilung erfolgt wie in Alt - Wien.

iUle  Verbraucher über 12 Jahre erhalten ! QQ g Ersatzkaffee auf
^ Abschnitt 101/N*
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b ) Auf die Lebensmittelkarten#

Fett * Alle Verbraucher erhalten 90 g auf Abschnitt 16 i die Verbraucher
von 3 Vahren aufwärts außerdem 30 g auf Abschnitt W 5 * Kein
Anspruch auf eine bestimmte Fettart » Abschnitte mit dem Aufdruck
"SV ” dürfen nicht eingelöst werden»

Ealsenfrüehte 0 Kinder bis za  3 Vahren erhalten 15Q g auf Abschnitt 17,
alle  Verbraucher über 3 Jahre 150 g auf Abschnitt W 6 und 30 g
auf Abschnitt # 4 * Kinder von 3 bis 6 Jahren erhalten außerdem
200 g , Kinder von 6 bis 12 Jahren 230 die Verbraucher von 12 bis
69 Jahre 150 g und die Verbraucher ab ? 0 Jahre 30 g auf den
-ab schnitt 17*

AisB . Kinder bis zu 3 Jahren erhalten 400 g und die übrigen Verbrau -'
eher von 3 Jahren aufwärts 200 g Grieß auf Abschnitt 18.

3ai| » Alle Verbraucher erhalten 200 g Salz auf Abschnitt 32.

ö ) Auf die Milch karten,.
' i"''1'— ww ^ i Wiiiw-.ait wl n ..i-wmj

Kinder bis zu 3 Jahren 3/4 Liter und von 3 bis 6 Jahre
1/ ^ Liter Frischmilch ^ Kinder von 6 bis 12 Jahre sowie für die
Verbraucher ab 70 Jahre 1/4 Liter Magermilch täglich.

d ) Auf die _j * as _atskarten a

fSb  Anspruch und Einlösung wie in . Alt -Wien.

kS5i ® Schwerarbeiter sowie werdende und stillende Mütter 100 g auf
Abschnitt S 9 bezw » M 5 ? Arbeiter und Angestellte 30 g auf Ab¬
schnitt a  9 bezw . B 6»

Schwerarbeiter 600 g auf Abschnitt S 10 , Arbeiter 400 g auf a 10,
Angestellte ISO g auf B 7 # werdende und stillende Mütter 200 g
auf IS 6»

teöäsMe » Schwerarbeiter 100 g auf S 12 » Arbeiter und Angestellte
~"J g auf .4 12 bezw , B 9 , werdende und stillende Mütter 80 g auf
I So .

» / *
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tekejgo Schwerarbeiter sowie werdende and stillende Mütter 200 g auf
Abschnitt 3 1 ! be?.w 0 M >•’ , Arbeiter 150 g auf A 11 and Angestellte
50 g auf B 8c

IlSfe * ?ttr  werdende und stillende Mütter täglich 1/2 Liter Prischnlldi.

Marken ahgab » in  » »ftiäkachen ,,

den »« rksküsben sind in der 'Woche vom 17 » bis 23 «Märs 1946
die Abschnitt « 14,1}  and « 6 der Lebenanittelkarten ab* «geben.

ÖWf »erksktlehenbeitrag in Brot wird Kit Rücksicht auf die er¬
folgte Kürzung der Brotration auf 400 g pro Woche herabgesetzt , Zur
Abgabe in WerkakÜehen ist für diese Woche der Abschnitt 1/11 8er
Brotkarte bestirnt . _

fete £ lllSaa £J±aK &_der _ auf gei -ofenea  j äebenanittel  „

Die .für di « Woehe vom 17 . bis 23 . März 1946 auf gerufenen
lebenanittel entsprechen eine » durchschnittlichen .fageswert in

*0 M.S:i | JS2

*®B 998 Kalorien für Kinder bis za 18 Monaten , 981 für Kinder von
U Monaten bis z « 3 Jahren , 1200 für Rinder von 3 Ms 6 Jahre,
iJO? für Kinder von 6 bis 12 Jahr ® and 1199 für die Verbraucher von
12 -» ähren aufwärts } Schwerarbeiter erreichen einen Tagesdurchschnitt
n® 2&7§ Raloriea , Arbeiter 1844 , Angestellte 1433 und werdende und
•Ullende Mütter von 2688 Kalorien«

b ) N$ a«4&± <tii

?*a 1ü13 Kalori ®B Kür Kinder bis za 3 Jahren , 104? für Kinder von
3 Ms 6 Janre , 1129 für Kinder von 6 bis 12 Jahr ® , 1135 für Verbrau¬
cher va». 12 Ms 6Q Jahre «ad 11?6 für Verbraucher von 70 Jahren

Wwärt äS , Schwerarbeiter erreichen einen Sagesdorobschnitt von
a*f Kalorieß ^ ArbeAter  von - 1748 , Angestellte von 1316 und werdende
m4 stillende Mütter von 2509 Kalorien,

o ^ O '̂ ö '̂ o '̂ ’ o ^ o
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Ausgabe von Vitamintabletten in der
englischen Zone ,

In der englischen Zone erhalten alle Verbraucher für .jeden
»weiten lag eine Vitamintablette , das sind für vier Wochen 14 Tabletten,
16 Abgabe erfolgt für Kinder bis za  12 Jahren auf den Abschnitt B
ier entsprechenden Milchkarte , für die Verbraucher über 12  Jahre

auf den Abschnitt 104/N der Brotkarte bei jenem Kalif mann , bei dem
e Hülsenfrüchte rayoniert wurden»

Anale1 düng z um Gemüse be zug»

_ Für  den Fall eines vorzeitigen Gemüseanfalles sollen in
»Ster Linie neben den Krankenanstalten die Kinder bedacht werden.
,is zur Aussabe neuer Gemüseausweise wird daher der Gemüsebedarf
lorläufig nur für die Kindergruppen durch Voranmeldung festge-
■telH . Bis Mittwoch,den 20 . Mäyz 1946 ist für alle Kinder bis zu
12 ?ahren de r Abschnitt F der entsprechenden Milchkarte in einem
ipezialgeechäft für Gemüse und Obst oder bei einem Marktstand
Szugeben . Lebenomittelkleinhändler dürfen Gemüserayonierungen nicht
ttgegennebmen . Ausnahmen in den Handbezirken von Neu- Wien bestimmt
■e zuständige Martamtsabteilung.

Die Gemüsehändler haben die entgegengenommenen Rayonierungs-
«chnitte bis Samstag , den 23 . März 1946 bei ihrer zuständigen
^rechmmgsstelle einzureichen . Die erhaltene G- Bestätigung haben

unvep u8li °h an ihren Großhändler weiterzugeben , Der Großhändler
*t die Übernahme zu bestätigen,

Verbot von Vorgriffen .

üle  vorschußweise At - . gabe von Lebensmitteln jeder art ist
°t6a ^ sowohl für den Kaufmann als auch für den Verbraucher

näfbar*
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